
 
 

 

 

Medizinproduktebeauftragte  

für die Evangelischen Pflegedienste Haus Kreuzberg 

 

Unsere Medizinproduktebeauftragte ist im Rahmen des Medizinproduktegesetzes (MPG) in 
unserer Einrichtung tätig. Das Medizinproduktegesetz regelt den Umgang mit den in unserer 
Einrichtung eingesetzten Medizinprodukten. 

Zusätzlich regelt die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) die Errichtung, das 
Betreiben, die Anwendung und die Instandhaltung von Medizinprodukten. Unsere 
Medizinproduktebeauftragte unterstützt die Einrichtung bei der Umsetzung der rechtlichen 
Vorschriften. Dadurch trägt sie einen großen Teil zur Sicherheit beim Anwenden und 
Betreiben von Medizinprodukten bei. 

Die Aufgaben unserer Medizinproduktebeauftragten sind: 

 die Aufgaben einer Kontaktperson für Behörden, Hersteller und Vertreiber im 
Zusammenhang mit Meldungen über Risiken von Medizinprodukten sowie bei der 
Umsetzung von notwendigen korrektiven Maßnahmen, 

 die Koordinierung interner Prozesse der Gesundheitseinrichtung zur Erfüllung der 
Melde- und Mitwirkungspflichten der Anwender und Betreiber und 

 die Koordinierung der Umsetzung korrektiver Maßnahmen und der 
Rückrufmaßnahmen durch den Verantwortlichen nach § 5 des 
Medizinproduktegesetzes in den Gesundheitseinrichtungen. 

 Teilnahme an Einweisung durch den Hersteller 

 Funktionsprüfung bei Inbetriebnahme 

 Durchführung und Organisation von Mitarbeitereinweisungen 

 Dokumentenpflege gemäß MPBetreibV 

 Ordnungsgemäße Archivierung von Dokumenten wie Gebrauchsanweisungen von 
Medizinprodukten, um so die erforderlichen Anweisungen für die Anwendung 
jederzeit bereitstellen zu können  

 Einhaltung der Prüffristen von sicherheits- und messtechnischen Kontrollen sowie 
Instandhaltungsintervalle. 

 
 

 
 
Petra Schwestka 
Petra.Schwestka@gesundbrunnen.org 
Tel.: 06620/9200-40 

https://www.gesetze-im-internet.de/mpg/MPG.pdf
htttps://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/
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